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Anlage 2: Bestandsanlage und Erweiterungen 

Standort der Anlage:  

 

Wenn die Einspeisemenge bei Anlagenerweiterungen nur über einen Zähler erfasst wird, wird 

die Vergütung nach der im jeweiligen Jahr installierten Leistung gewichtet berechnet. 

Bei Änderung und Erweiterung der jeweiligen Erzeugungsanlage gemäß Ziffer 2.2 des 

Vertrages wird diese Anlage 2 ungültig und wird durch eine neue Anlage 2 ersetzt. 

Baujahr 

der 

Anlage 

Inbetrieb-

nahme-

datum 

EEG-

Vergütungs-

zahlung bis 

zum 

Leistung 

in kW 

Vergütungssätze in ct/kWh (Netto) 

 

Solar IBN __/201_ 

bis 10 kW bis 40 kW bis 1 MW 
bis 10 

MW 

        


